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Das besondere Zuhause in ländlicher Umgebung 

Taxordnung ab 01.01.2026 
 

Grundtaxen pro Tag für Pension und Betreuung (Doppelzimmer zur Einzelnutzung): 
1 175.-- (230.--) 2 180.-- (235.--) 3 185.-- (240.--)  

 

Zuschläge pro Betreuungstag: 
Fürsorgerische Unterbringung, Massnahmenvollzug resp. im Rahmen einer bedingten Entlassung: 20.--  

 

Pflegekosten pro Tag (BESA): 
 

BESA Stufe Anteil Bewohnende Anteil Gemeinde Anteil Krankenkassen Pflegegesamtkosten

1 5.60 0.00 9.60 15.20

2 23.00 2.80 19.20 45.00

3 23.00 22.20 28.80 74.00

4 23.00 41.60 38.40 103.00

5 23.00 61.00 48.00 132.00

6 23.00 80.40 57.60 161.00

7 23.00 99.80 67.20 190.00

8 23.00 119.20 76.80 219.00

9 23.00 138.60 86.40 248.00

10 23.00 158.00 96.00 277.00

11 23.00 177.40 105.60 306.00

12 23.00 196.80 115.20 335.00  
 

 
Die Pflegegesamtkosten werden durch den Regierungsrat des Kantons Schaffhausen jährlich festgelegt. In 
welcher Pflegestufe sich der jeweilige Bewohnende befindet, wird im Wohn- und Pflegeheim Sonnmatt mit 
dem BESA Einstufungssystem ermittelt. Dieses System unterscheidet 12 Stufen. 
 

Der oder die Bewohnende muss einen Teil der Pflegekosten selbst übernehmen. Diese Kosten sind in der 
Tabelle „Anteil Bewohnende“ ausgewiesen.  
 

Die Rechnung für Leistungen der Versicherung und der Gemeinden wird von uns grundsätzlich direkt an die 
jeweilige Gemeinde oder Krankenkasse gestellt. 
 
 

Einzelheiten hinsichtlich der im Pensionspreis enthaltenen und nicht enthaltenen Leistungen, sowie 
Taxberechnungen bei Ein- und Austritt, Abwesenheit, Reservation etc. sind im Pensionsvertrag geregelt. 
 

Vor dem Eintritt ins Heim wird eine unverzinsliche Vorauszahlung in der Höhe von CHF 7’000.-- erhoben. 
Diese wird bei Vertragsende mit der Schlussabrechnung verrechnet. 
 

Sowohl teuerungsbedingte Preiserhöhungen als auch Änderungen der Heimtaxe infolge von 
Stufenanpassung oder Veränderung des Allgemeinzustandes der Bewohnerin oder des Bewohners bleiben 
vorbehalten. Allfällige Anpassungen werden schriftlich mitgeteilt. 
 

Wilchingen, Dezember 2025 
Pascal Ritzmann, Heimleitung 
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